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Schützenvereine
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Leihwaffen

Die Ausleihe von Waffen an Mündige erfolgt je nach Art der Waffe 
entweder mittels Waffenerwerbsbewilligung oder mittels 
Waffenübertragungsvertrag.
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Vorgehen bei der Waffenausleihe an Mündige

Waffe

Ist die Waffe 

waffenerwerbs-

bewilligungspfli

chtig?

Ja

Nein

Erwerbsbewilligung 

beantragen. Wird in 

dreifacher Ausführung

ausgestellt.

1 Exemplar für Verein

1 Exemplar für Ausleiher

1 für Meldung an Fachstelle

Waffenübertragungsvertrag 

in dreifacher Ausführung 

erstellen.

1 Exemplar für Verein

1 Exemplar für Ausleiher

1 für Meldung an Fachstelle

Bei der Ausleihe anschliessend  Meldung 

an die Fachstelle Waffen der 

Kantonspolizei Thurgau durch Einsenden 

der Kopie der Erwerbsbewilligung- oder 

des Vertragsexemplars.
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Formalitäten
Mittels Erwerbsbewilligung oder mittels 
z.B. Waffenerwerbsschein Waffenübertragungsvertrag

Beide Formulare sind bei den 
Polizeiposten oder unter
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
erhältlich.
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Formalitäten

Das Vorgehen zur Erlangung einer Erwerbsbewilligung ist unter der 
Rubrik „Erwerb von Waffen“ ersichtlich.
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Leihwaffen für Unmündige

Eine unmündige Person darf bei ihrem Schützenverein oder bei ihrer gesetzlichen 
Vertretung eine Sportwaffe ausleihen, wenn sie nachweisen kann, dass sie mit 
dieser Waffe regelmässig Schiesssport betreibt, und kein Hinderungsgrund nach 
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b oder c des Waffengesetzes vorliegt.

Die gesetzliche Vertretung muss die leihweise Abgabe einer Sportwaffe innerhalb 
von 30 Tagen der Meldestelle des Wohnsitzkantons der unmündigen Person 
melden. Die Meldung kann mit Wissen der gesetzlichen Vertretung auch durch den 
Verein erfolgen, der die Waffe zur Verfügung stellt. 

Dazu kann der Vertrag an die Meldestelle mit dem Vermerk „Leihwaffe“ eingesandt 
werden. Wenn bekannt, sollte auch die Leihdauer aufgeführt werden.

(Art. 11a Waffengesetz)
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Mögliche Formalität
Waffenübertragungsvertrag mit dem Vermerk „Gebrauchsleihe“

Das Formular ist bei den 
Polizeiposten oder unter
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
erhältlich.
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Rückübernahme von Leihwaffen

Die Rückübernahme von Leihwaffen durch die Schiessvereine bedarf 
keiner weiteren Formalitäten und Meldungen.

Es muss nachvollziehbar sein, welche Wege die Waffe durchlaufen hat. 
Deshalb macht es Sinn, die Leihdauer wenn möglich auf den Waffen-
erwerbsbewilligungen und Verträgen zu fixieren oder bei Rückgabe der 
Waffe eine Kopie mit entsprechendem Vermerk der Fachstelle Waffen der 
Kantonspolizei Thurgau zuzustellen.
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Verkauf von Munition

Schiessvereine können an Schiessanlässen Munition verkaufen und 
sorgen für eine angemessene Kontrolle der Munitionsabgabe. 

Wer das 18. Altersjahr noch nicht vollendet hat, kann die Munition frei 
erwerben, wenn sie unverzüglich und unter Aufsicht verschossen wird.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das ausserdienstliche 
Schiesswesen.

(Art. 16 Waffengesetz)
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Ihre Kontaktadresse

Kantonspolizei Thurgau
Einsatzabteilung
Fachstelle Waffen/Sprengstoff
Zürcherstrasse 325
8500 Frauenfeld

Telefon 058 345 22 82 waffenfachstelle@kapo.tg.ch
www.kapo.tg.ch/waffenfachstelle
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